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AUSZUG
aus dem Protokoll des Gemeinderates Walterswil
vom 11. Mai 2020

71 Antrag; Wechsel des Leistungsvertrags Grundversorgung von Spitex Däniken-
G retzen bach -Walterswi I zur S pitex Linden park Oft ri n gen

Reg.-Plan Nr.:440
Akten: Kantonsratsbeschluss vom 08.05.2018, RRB vom 03.09.2018, Leistungsvereinbarung Lindenhof, Musterver-
trag Kt. SO, Betriebsbewilligung Kt. SO, Anderung der Krankenpflege-Leistungsverordnung per 1.1.2020, Unterlagen
Gemeinde Holziken

Ausgangslage
Der Kantonsrat hat am 8. Mai 2018 die Anderung des Sozialgesetzes beschlossen, welches
neu die Restkostenfinanzierung für die Spitex regelt. Für die Spitex bedeutet dies, dass spätes-
tens per 1.1.2022 die Subjektfinanzierung mit den Auftraggebern (Gemeinden) geregelt und
umgesetzt ist und die vom Regierungsrat jährlich festzulegenden Höchsttaxen gelten.

Da die Spitex Däniken-Gretzenbach-Walterswil zu klein ist um diese Anforderungen abzude-
cken, wurden anfangs 2019 die Fusionsgespräche mit der Spitex Schönenwerd, Niedergösgen,
Eppenberg- Wöschnau, Rohr wieder aufgenommen. Diese Gespräche wurden seitens Spitex
Däniken-Gretzenbach-Walterswil nur reaktivierten, da sie professionell von der Firma BDO be-
gleitet werden.

Der GR Walterswil war von Anfang an eher skeptisch gegenüber einer Fusion der beiden Spi-
tex-Vereine. Daher wurde für die GR-Sitzung vom 10. Februar 2020, Herr Ralph Bürge, Ge-
schäftsführer, Alterszentrum Lindenhof, Oftringen eingeladen. Herr Bürge informierte über die
Dienstleistungen <alles unter einem Dach> im Hause Lindenhof. lnklusive der Leistungen, wel-
che die eigene Spitex Lindenpark abdeckt.

Seit 2017 betreut die Spitex Lindenpark die Gemeinde Aarburg und im Jahre 2019 wurde eben-
falls eine Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Holziken abgeschlossen. Gemäss telefoni-
scher Rücksprache mit Herrn Bieri, Gemeindeschreiber, Holziken, gibt es seitens der Bevölke-
rung durchwegs positive Rückmeldungen.

Vorteile Lindenhof:
Geographische Lage (kürzere Anfahrtswege), Mitarbeiter arbeiten mit elektronischen Hilfsmit-
teln, Betriebsbewilligung Kanton SO, Pflichtangebot Spitex (Pflegeleistungen, Haushilfe, Haus-
wirtschaftliche Leistungen). Zugangsangebot Spitex (Pflegeleistungen Psychiatrie, Palliativpfle-
ge, Mahlzeitendienst, 24h-Stunden-Angebot, Krankenmobilien, Concierge-Dienste). Entlastung
des Gemeinderates mit dem Ressort 3.

Abgeftung pro KLV-Stunde: Fr. 36.- (Alles ist inbegriffen,z.B. Anschaffung EDV-
Programme, keine Restkostenfinanzierung, inkl. Wegkosten).

Es gibt bereits Alters- und Pflegeheime im Kanton Solothurn welche die Spitex unter eigenem
Dach haben:
Seit 2015; Alters- und Pflegeheim Baumgarten, Bettlach
Fusion 2011: Spitex Biberist mit Pflegeheim Läbesgarte, Biberist

Die Vertragslaufzeit kann auf 3 oder 5 Jahre bestimmt werden.
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Antrag
Carmela Bühler, Ressort 3, beantragt dem Gemeinderat, dem Wechsel von der Spitex Däniken-
Gretzenbach-Walterswil zur Lindenpark Spitex Oftringen auf den 1.1.2021zuzustimmen und
der Rechnungsgemeindeversammlung am 2. Juli 202A vorzulegen.

Beschluss
Der Gemeinderat beschliesst einstimmig zuhanden der Rechnungsgemeindeversammlung vom
2. Juli 2020 den Wechselvon der Spitex Däniken-Gretzenbach-Walterswil zur Lindenpark Spi-
tex Oftringen auf den 'l.1.2021. Die Vertragsdauer wird auf drei Jahre festgelegt.

PA:
- AktenGemeindeversammlung
- Stiftung Alterszentrum Lindenhof, Ralph Bürge, Lindenhofstrasse 21,4665 Oftringen
- Carmela Bühler
- Finanzvenrvaltung
- Kontrollstelle
- Gemeindepräsidium

Für getreuen Protokollauszug namens des Gemeinderates

t t\ C
Marie-Louise Wilhelm
Gemeindepräsidentin

Claudia Schilliger
Gemeindeschreiberin
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Ressort 3; Spitex

Gemeinderat der Einwohnergemeinde
Walterswil
Rothackerstrasse 27
5746 Walterswil

Walterswil, 7. Mai 2020

Antrag an den Gemeinderat

Carmela Bühler / Ressort 3, Spitex

Wechsel des Leistungsvertrags Grundversorgung von Spitex Däniken-
G retzen bach-Walterswil zur Spitex Li nden park Oft ri ngen

Der Kantonsrat hat am 8. Mai 2018 die Anderung des Sozialgesetzes
beschlossen, welches neu die Restkostenfinanzierung für die Spitex regelt.
Für die Spitex bedeutet dies, dass spätestens per 1.1 .2022 die
Subjektfinanzierung mit den Auftraggebern (Gemeinden) geregelt und
umgesetzt ist und die vom Regierungsrat jährlich festzulegenden
Höchsttaxen gelten.

Da die Spitex Däniken-Gretzenbach-Walterswilzu klein ist um diese
Anforderungen abzudecken, wurden anfangs 2019 die Fusionsgespräche mit
der Spitex Schönenwerd, Niedergösgen, Eppenberg- Wöschnau, Rohr wieder
aufgenommen. Diese Gespräche wurden seitens Spitex Däniken-
Gretzenbach-Walterswil nur reaktivierten, da sie professionell von der Firma
BDO begleitet werden.

Der GR Walterswil war von Anfang an eher skeptisch gegenüber einer Fusion
der beiden Spitex-Vereine. Daher wurde für die GR-Sitzung vom 10. Februar
2020, Herr Ralph Bürge, Geschäftsführer, Alterszentrum Lindenhof, Oftringen
eingeladen. Herr Bürge informierte über die Dienstleistungen <alles unter
einem Dach> im Hause Lindenhof. lnklusive der Leistungen, welche die
eigene Spitex Lindenpark abdeckt.

Seit 2017 betreut die Spitex Lindenpark die Gemeinde Aarburg und im Jahre
2019 wurde ebenfalls eine Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Holziken
abgeschlossen. Gemäss telefonischer Rücksprache mit Herrn Bieri,
Gemeindeschreiber, Holziken, gibt es seitens der Bevölkerung durchwegs
positive Rückmeldungen.

Antragssteller

Antragstitel

Ausgangslage

Rothackerstrasse 27 . 5746 Walterswil . Telefon 062 797 54 70 . www.walterswil.ch



Vorteile Lindenhof:
Geographische Lage (kürzere Anfahrtswege), Mitarbeiter arbeiten mit
elektronischen Hilfsmitteln, Betriebsbewilligung Kanton SO, Pflichtangebot
Spitex (Pflegeleistungen, Haushilfe, Hauswirtschaftliche Leistungen).
Zugangsangebot Spitex ( Pflegeleistungen Psych iatrie, Palliativpflege,
Mahlzeitendienst, 24h-Stunden-Angebot, Krankenmobilien, Concierge-
Dienste). Entlastung des Gemeinderates mit dem Ressort 3.

Abgeltung pro KLV-Stunde: Fr. 36.- (Alles ist inbegriffen, z.B.
Anschaffung EDV-Programme, keine
Restkostenfinanzierung, inkl. Wegkosten).

Es gibt bereits Alters- und Pflegeheime im Kanton Solothurn welche die
Spitex unter eigenem Dach haben:
Seit 2015;Alters- und Pflegeheim Baumgarten, Bettlach
Fusion 2011: Spitex Biberist mit Pflegeheim Läbesgarte, Biberist

Die Vertragslaufzeit kann auf 3 oder 5 Jahre bestimmt werden

Carmela Bühler, Ressort 3, beantragt dem Gemeinderat, dem Wechsel
von der S pitex Dän i ken-G retzen bach-Walterswi I zur Lindenpark Spitex
Oftringen auf den 1.1.2021zuzustimmen und der Rechnungsgemeinde-
versammlung am 2. Juli 2020 vorzulegen.

Antrag

Freundliche Grüsse

ela Bühler
Gemeinderätin Ressort 3

Beilagen
Anhang 1

Anhang 2

Anhang 3
Anhang 4
Anhang 5
Anhang 6
Anhang 7

Kantonsratsbeschluss vom 8.5.201 8
Reg ierungsratsbeschluss vom 3.9.2018; Restkostenfinanzierung bei
ambulanter Pflege
Leistungsvereinbarung Lindenhof
Mustervertrag Kanton SO
Betriebsbewilligung Kanton SO
Anderung der Krankenpflege-Leistungsverordnung per 1 . 1 .2020
Unterlagen Gemeinde Holziken (Aktennotiz, Leistungsvereinbarung,
Homepage-l nformationen, Gemeindebeitrags-Abrechnung )

Rothackerstrasse 27 . 5746 Walterswil . Telefon 062797 5470 . www.walterswil.ch
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LEISTU NGSVEREINBARU NG

zwischen

der Einwohnergemeinde Walterswil SO

und der

Spitex-Lindenpark der Stiftung Alterszentrum Lindenhof

ALLGEM EINE VERTRAGSBESTIMM UNGEN

sl
I Pflegebedürftige Einwohnerinnen und Einwohner der auftraggebenden Ein-

wohnergemeinde erhalten zuhause eine fachgerechte und bedarfsorientierte

Pflege und die nötige Hilfe im Haushalt.

als Auftraggeberin

als Auftragnehmerin

Zweck der

Vereinbarung

2 Die Auftraggeberin beauftragt deshalb die Auftragnehmerin mit der Durchftih-

rung von Dienstleistungen der Hilfe und Pflege zu Hause.

3 Die vorliegende Leistungsvereinbarung definiert die Aufgaben sowie das An-

gebot der Auftragnehmerin und legt die Pflichten der Auftraggeberin fest. lm

Rahmen des Angebotes ist bestimmt, welche Leistungen durch die Auftrag-

nehmerin selbst zu erbringen sind und bei welchen sie nur den Zugang zu Leis-

tungen sicherstellen muss und damit die Grundversorgung über vertraglich

geregelte Pa rtnerschaften im Versorgu ngsrau m gewährt.

S 2 Gesetzliche

Ftir die Hilfe und Pflege zu Hause sind folgende Grundlagen massgebend' Grundlagen

- Bundesgesetz über die Krankenversicherung März 1994 (KVG)

* Verordnung über die Krankenversicherung Juni 1995 (KVV) Art. 51

- Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflege-

versicherung September 1995 (KLV) Art. 7,8 und I
* Gesetz über die lnformation der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das

Archivwesen (IDAG) vom24. Oktober 2006

- Verordnung zum Gesetz über die lnformation der öffenflichkeit, den Daten-

schutz und das Archivwesen (VIDAG) vom 26. September 2007

- Sozialgesetz vom 31. Januar 2007 (SG, BGS) SS 142, 143 und 144bis

- geltenden Administralivvertrag zwischen den Versicherern, Spitex-Verband

Schweiz und ASPS.
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s3
Die Leistungen der Hilfe und Pflege zu Hause

- basieren auf einer schriftlichen Bedarfsabklärung sowie einer Hilfe- und

Pflegeplanung mit der zu betreuenden Person und ihrem Umfeld,

- bilden eine Ergänzung zu den Ressourcen der zu betreuenden Person

und des jeweiligen Umfeldes,

- fördern bzw. erhalten nach Möglichkeit die Selbständigkeit der zu betreu-

enden Person,

- fördern die Selbstverantwortung der zu betreuenden Person,

- werden wirksam und wirtschaftlich erbracht.

s4
l Anspruch auf Hilfe und Pflege zu Hause haben die Einwohner und Einwoh-

nerinnen aller Altersgruppen der auftraggebenden Gemeinde, bei welchen ein

nachweisbarer Bedarf festgestellt wurde.

2 Die Leistungen stehen zur Verfügung für:

- physisch, psychisch (insbesondere psychogeriatrisch) kranke Personen,

rekonvaleszente Personen,

- Personen mit einer Behinderung, nach einem Unfall,

- Menschen in der letzten Lebensphase,

- betagte Personen mit altersbedingten Einschränkungen,

- Frauen vor und nach der Geburt eines Kindes,

- Hilfeleistende im Umfeld der Leistungsempfängerin bzw. des

Leistungsempfängers.

s5
Der Nachweis der Qualitäts- und Leistungsfähigkeit ist gemäss g 23 SG, Leis-

lungsvereinbarung und Controlling und wird mit der Auftraggeberin besprochen

Grundsätze

Leistungsempfänger

Qualitätssicherung
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1 Die Auftragnehmerin beschäftigt Personal, das über die entsprechenden fach-

lichen und sozialen Kompetenzen für ihre Funktionen verfügt.

2 Die Pflegeleistungen werden von Fachpersonen mit entsprechendem Ausbil-

dungsabschluss erbracht. Die Mindestqualifikationen ergeben sich aus S22 SG

sowie aus dem geltenden Adminislratiwertrag zwischen den Versicherern, Spi-

tex-Verband Schweiz und ASPS.

s7

Die Auftragnehmerin koordiniert ihre Dienstleistungen mit weiteren Partnern des

ambulanten Gesundheits- und Sozialwesens sowie mit stationären

lnstitutionen

s8
1 Die Dienstleistungen im Bereich des Mindestangebots sind unter Ziffer 1 des

Anhangs im Detail aufgeführt.

2 Über das Mindestangebot hinausgehende Dienstleistungen werden ebenfalls

in Ziffer 1 geregelt.

se
Die lnformation der Einwohnerinnen und Einwohner über das Diensileistungs-

angebot wird wie folgt sichergestellt:

- Homepage der Auftraggeberin und der Auftragnehmerin

- Flyer und lnfoschreiben, abgegeben dureh die Auftraggeberin

s{0
Die Auftragnehmerin stellt der Auftraggeberin folgende Daten zur Verfügung

- Artikelauswertung tlberdie Leistungsstunden

- Jahresberichte

- Liste säumiger Kunden (bei Bedarf)

Personal

Zusammenarbeit
und Koordination

Angebot

lnformation der

Bevölkerung

Auskunftspflicht
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S 1t 
Finanzierung

Die Abgeltung der vereinbarten Leistungen durch die Auftraggeberin sowie die

Modalitäten der Abgeltung richten sich nach den Bestimmungen im Anhang

- für Leistungen des Mindestangebotes gemäss Zitfer 2.1,

- filr eventuelle weitere Leistungen gemäss Zilfer 2.2.

s12
1 Die Leistungsvereinbarung tritt am xx.xx.20xx in Kraft.

2 Der Vertrag gilt mindestens bis am xx.xx.20xx. Danach verlängert sich der

Vertrag stillschweigend jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit einer

Frist von mindestens sechs Monaten per Ende Jahr von einer Partei gekrindigt

wird.

3 Die Kündigung hat von beiden Parteien schriftlich und eingeschrieben zu erfol-

gen. Beidiesen Formvorschriften handelt es sich um Gültigkeitsvoraussetzungen.

s{3
Während der Vertragsdauer können die Parteien im gegenseitigen Einverneh-

men Anderungen an der vorliegenden Vereinbarung vornehmen.

lnkrafttreten
Vertragsdauer
Kündigung

Anderungen
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ANHANG

Zusätzliche Vereinbarungsbestimmungen mit der Spitexorganisation

1. Leistungsangebot Leistungsangebot

Der Grundleistungskatalog umfasst die grundversorgenden Pflichtleistungen, welche die Auf-

tragnehmerin in jedem Falle zu erbringen hat. Ambulante Leistungen der Psychiatrie- und

Palliativpflege sind nur dann Teil des Grundleistungskatalogs, wenn sie ärztlich angeordnet

sind.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, die folgenden ambulanten Pflegeleistungen selbst anzu-

bieten und zu erbringen.:

- Pflegeleistungen SOMATIK gemäss Artikel 7 KLV:

a. KLV Art. 7a: Massnahmen der Abklärung, Beratung und Koordination

b. KLV Art. 7b: Massnahmen der Untersuchung und der Behandlung

c. KLV art. 7c: Massnahmen der Grundpflege

Haushilfe gemäss $ 143 Absatz 1, Buchstabe b Sozialgesetz

d. Hauswirtschaftliche Leistungen, welcheausschliesslich im Zusammenhang

mit einem Pflegeinsatz erbracht werden und die höchstens 30'dauern

Hauswirtschaftliche Leistun gen

e. Arztlich verordnete Verrichtungen im und für den Haushalt

- Die Auftragnehmerin ist verpflichtet folgende zusätzliche ambulante Pflegeleistungen

sicherzustellen

a. Pflegeleistungen Psychiatrie gemäss ArtikelT KLV

b. Palliativpflege

1.2

Die Auftragnehmerin bietet folgende zusätzlichen Leistungen an

- Krankenmobilien

- Mahlzeitendienst

- Concierge-Dienste

- 24-Stunden Notruf

Weitere Leistungen

1.3

Zeitliche Verftigbarkeit der Angebote

- Die Auftragnehmerin stellt sicher, dass sie während der üblichen Bürozeiten persönlich

erreichbar ist. Die individuellen Dienstleistungen bei den Patientinnen und Patienten er-

bringt sie in zeitlicher Hinsicht gemäss Bedarfsabklärung bzw. wie ärztlich verordnet.
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2.

Die Auftraggeberin leistet der Auftragnehmerin die folgenden Abgeltungen

2.1 lm Bereich des Mindestangebots:

- Pro geleistete KLV-Stunde (Leistungsstunden a,b,c) CHF 36.00

2.2 Für weitere Leistungen

- Keine oder nach Absprache

- die Auftragnehmerin stellt direkt Rechnung an die Leistungs-Empfänger

3.

Die Zahlungsmodalitäten werden wie folgt festgelegt:

- monatliche Abrechnung gemäss Artikelauswertung

4.

Die Vertragsparteien treffen die folgenden weiteren Regelungen:

- die Auftraggeberin leistet subsidiäre Kostengutsprache auf säumige

Leistungsempfänger. Nachweis mit erfolglosem lnkasso durch die Auftragnehmerin

- Übernahme allfälliger Verlustscheine zu 1A0 o/o

Auftraggeberin Gemeinde Walterswil, xx. xx 20xx

Auftragnehmerin Stiftung Alterszentrum Lindenhof, xx. xx 20xx

Spitex Lindenpark

Abgeltung

Zahlungsmodalitäten

Weitere Regelungen


